
Die Beschwerde ist unter Angabe der Gründe bei 
dem staatlichen Leiter im Betrieb einzulegen, der für 
die Entscheidung bzw. deren Verzögerung verant
wortlich ist. Richtet sie sich gegen eine Entschei
dung, gilt eine Frist von 4 Wochen nach Zugang der 
Entscheidung; Beschwerden gögen Verzögerungen 
sind möglich, solange die Verzögerung dauert. Hilft 
der betreffende Leiter innerhalb der gesetzlichen 
Frist von 2 Wochen der Beschwerde nicht ab, hat er 
sie unverzüglich der zuständigen betrieblichen Ge
werkschaftsleitung zur Kenntnis zu geben und sei
nem zuständigen übergeordneten Leiter zur Ent
scheidung zuzuleiten. Innerhalb eines Betriebes ent
scheidet der Leiter des Betriebes über die Beschwer
de endgültig. Richtet sich die Beschwerde gegen eine 
Entscheidung des Leiters des Betriebes, so entschei
det der ihm unmittelbar übergeordnete Leiter end
gültig. In sozialistischen Genossenschaften entschei
det über Beschwerden die Mitgliederversammlung.

Besichtigung der Wohnung - Inaugenscheinnahme 
einer vom zuständigen Fachorgan des Rates der 
Stadt, des Stadtbezirks oder der Gemeinde einem 
Bürger angebotenen Wohnung. Die В. und ihre Prü
fung hinsichtlich Lage, Größe, Bauzustand usw. liegt 
vor der Erteilung der / Wohnraumzuweisung. Für 
sie werden Besichtigungskarten ausgestellt, die zum 
Betreten des angebotenen Wohnraumes berechti
gen. Die B. muß innerhalb einer Woche geschehen. 
Eine Wohnung wird jeweils nur einem Wohnungssu
chenden angeboten. Entspricht sie den Vorstellun
gen und Wünschen des Bürgers, ist sie ihm zuzuwei
sen. Äußert sich der Bürger nicht oder lehnt er das 
Angebot ab, verliert es seine Gültigkeit. Lehnt er an
gebotenen zumutbaren Wohnraum wiederholt ab, 
kann der Rat der Stadt, des Stadtbezirks oder der 
Gemeinde beschließen, den / Wohnungsantrag in 
den / Wohnraumvergabeplan des folgenden Jahres 
aufzunehmen oder aus dem Wohnraumvergabeplan 
zu streichen (§ 11 Abs. 2 WLVO).

Besitz - tatsächliche Verfügungsgewalt über eine Sa
che. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Be
griff „Besitz“ oft in gleicher Bedeutung wie der Be
griff „Eigentum“ verwendet, weil das unmittelbare 
„Haben“ bzw. „Besitzen“ das grundlegende äußere 
Merkmal der Eigentümerstellung {/ Eigentümer
befugnisse) ist. Rechtlich gesehen haben beide Be
griffe einen verschiedenen Inhalt. Wer Eigentümer 
ist, ergibt sich aus Rechtsvorschriften, unabhängig 
davon, bei wem sich die Sache befindet {/ Eigen
tumserwerb). Der Besitzer hat die unmittelbare Ver
fügungsgewalt über eine Sache, unabhängig davon, 
ob er zum B. berechtigt ist oder nicht. Berechtigt 
zum B. ist der Eigentümer Besitzbefugnis) oder 
derjenige, dem der Eigentümer den B. überlassen 
hat, z. B. durch Nutzungsvertrag oder / Leihe. Un
berechtigter Besitzer ist z. B. der Dieb oder derjeni
ge, der eine gestohlene Sache vom Dieb gekauft hat. 
/ Herausgabeanspruch

Besitzbefugnis - eine der / Eigentümerbefugnisse, 
die den persönlichen Eigentümer zu einer engen kör-
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perlichen bzw. räumlichen Beziehung zum Eigen
tumsobjekt berechtigt. Der Besitz ist ein solches 
Verhältnis von Bürgern zu Sachen und damit zu
gleich zu anderen Bürgern bzw. Betrieben, das vor 
allem die Nutzung, die Verwahrung und den Schutz 
dieser Sachen ermöglicht. Der körperliche bzw. 
räumliche Kontakt, der den Besitz kennzeichnet, 
muß. nicht immer unmittelbar sein. Besitz besteht 
auch dann, wenn der körperlich-räumliche Zugang 
im Prinzip jederzeit möglich ist (z. B. beim parken
den Auto oder beim Wochenendgrundstück). Der 
Eigentümer kann anderen Bürgern oder auch Be
trieben zeitweilig die B. einräumen, z. B. durch Ver
mietung, Nutzungsvertrag oder bei / Aufbewah
rung von Sachen. Nicht in allen diesen Fällen ist mit 
der B. zugleich die Nutzungsbefugnis verbunden, 
z. B. nicht bei der Aufbewahrung von Sachen.

Bestattungsbeihilfe - Geldleistung der / Sozialver
sicherung, die beim Tod des Versicherten oder eines 
anspruchsberechtigten Familienangehörigen als ein
malige Beihilfe zu den Kosten der Bestattung gezahlt 
wird (§60 SVO; §76 SVO - Staatliche Versiche
rung). Die Höhe der B. richtet sich nach dem bei
tragspflichtigen monatlichen Durchschnittsverdienst 
bzw. den beitragspflichtigen Durchschnittseinkünf
ten, die der Versicherte vor Eintritt des Todes bzw. 
vor Eintritt des Todes des anspruchsberechtigten Fa
milienangehörigen erzielt hat. Sie beträgt beim Tod 
des Versicherten 70 Prozent dieses Durchschnitts
verdienstes, mindestens aber 160 Mark und höch
stens 400Mark, und beim Tod eines anspruchsbe
rechtigten Familienangehörigen 35 Prozent, minde
stens jedoch 80 Mark und höchstens 200 Mark. Ent
sprechend §60 SVO wird die B. an denjenigen ge
zahlt, der die Kosten der Bestattung trägt. Zu den 
Bestattungskosten gehören beispielsweise Kosten 
für den Sarg und Blumengebinde. Sind die tatsächli
chen Bestattungskosten niedriger als die В., wird der 
Mehrbetrag ebenfalls an denjenigen gezahlt, der die 
Kosten übernommen hat. Zur Auszahlung der B. ist 
die gebührenfreie Sterbeurkunde mit dem Aufdruck 
„Nur gültig zum Zwecke der Sozialversicherung“ 
vorzulegen. Außerdem muß durch Vorlage der 
Rechnungen der Nachweis dafür erbracht werden, 
daß die Kosten der Bestattung übernommen wur
den. Sind keine Bestattungskosten entstanden, steht 
die B. dem Ehegatten, den Kindern oder den Eltern 
(in dieser Reihenfolge) zu. Sie haben die Sterbeur
kunde vorzulegen und schriftlich zu erklären, daß 
keine Bestattungskosten entstanden sind. Über
nimmt ein anderer, z. B. der ehemalige Betrieb des 
Verstorbenen, die Bestattungskosten und verzichtet 
er auf die Auszahlung der B. zugunsten des Ehegat
ten, der Kinder oder der Eltern, muß er dies aus
drücklich erklären.

Bestechung - strafbare Handlung desjenigen, der in 
Ausübung staatlicher oder ihm ausdrücklich übertra
gener Befugnisse für das pflichtwidrige Bevorzugen
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